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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Schäfer Feinmechanik GmbH 
(Stand: 1. Jänner 2026) 

 

1. Geltung 
1.1. Diese Geschäftsbedingungen gelten zwi-
schen uns (Schäfer Feinmechanik GmbH) und natürli-
chen und juristischen Personen (kurz Kunde) für das 
gegenständliche Rechtsgeschäft sowie gegenüber 
unternehmerischen Kunden auch für alle hinkünftigen 
Geschäfte, selbst wenn im Einzelfall, insbesondere 
bei künftigen Ergänzungs- oder Folgeaufträgen 
darauf nicht ausdrücklich Bezug genommen wurde.  
1.2. Es gilt gegenüber unternehmerischen Kun-
den jeweils die bei Vertragsabschluss aktuelle Fas-
sung unserer AGB, abrufbar auf unserer Homepage 
(www.schaefer-feinmechanik.at) und wurden diese 
auch an den Kunden übermittelt. 
1.3. Wir kontrahieren ausschließlich unter Zu-
grundelegung unserer AGB.  
1.4. Geschäftsbedingungen des Kunden oder 
Änderungen bzw. Ergänzungen unserer AGB bedür-
fen zu ihrer Geltung unserer ausdrücklichen – ge-
genüber unternehmerischen Kunden schriftlichen – 
Zustimmung. Dies gilt insbesondere für Einkaufs- und 
Auftragsbedingungen des Kunden, wenn diese zu die-
sen Bestimmungen in Widerspruch stehen oder Best-
immungen dieser ausschließen. 
1.5. Geschäftsbedingungen des Kunden werden 
auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nach Ein-
gang bei uns nicht ausdrücklich widersprechen.  
2. Angebot/Vertragsabschluss 
2.1. Unsere Angebote sind unverbindlich. 
2.2. Zusagen, Zusicherungen und Garantien un-
sererseits oder von diesen AGB abweichende Verein-
barungen im Zusammenhang mit dem Vertragsab-
schluss werden gegenüber unternehmerischen Kun-
den erst durch unsere schriftliche Bestätigung ver-
bindlich. 
2.3. In Katalogen, Preislisten, Prospekten, Anzei-
gen auf Messeständen, Rundschreiben, Werbe-
aussendungen oder anderen Medien (Informations-
material) angeführte Informationen über unsere Pro-
dukte und Leistungen, die nicht uns zuzurechnen 
sind, hat der Kunde – sofern der Kunde diese seiner 
Entscheidung zur Beauftragung zugrunde legt – uns 
darzulegen. Diesfalls können wir zu deren Richtigkeit 
Stellung nehmen. Verletzt der Kunde diese Obliegen-
heit, sind derartige Angaben unverbindlich, soweit 
diese nicht ausdrücklich – unternehmerischen Kunden 
gegenüber schriftlich – zum Vertragsinhalt erklärt wur-
den. 
2.4. Kostenvoranschläge werden ohne Gewähr 
erstellt, sind unverbindlich und entgeltlich. Verbrau-
cher werden vor Erstellung des Kostenvoranschlages 
auf die Kostenpflicht hingewiesen. Erfolgt eine Beauf-
tragung mit sämtlichen im Kostenvoranschlag umfass-
ten Leistungen, wird der gegenständlichen Rechnung 
das Entgelt für den Kostenvoranschlag gutgeschrie-
ben.  
2.5. Die Vertragssprache ist Deutsch. 
2.6. Erteilte Aufträge sind für den Kunden bin-
dend, es sei denn wir stimmen dem Vertragsrücktritt 
schriftlich zu. 
2.7. Der Vertrag gilt mit der Absendung unserer 
schriftlichen Auftragsbestätigung oder der Lieferung 
selbst als geschlossen.  

2.8. Der Kunde ist verpflichtet unsere Auftragsbe-
stätigung sorgfältig zu prüfen und hat etwaige Abwei-
chungen von seiner Bestellung bei uns ohne Verzug 
zu rügen. Unterbleibt diese Rüge, so richtet sich der 
Vertragsinhalt nach unserer Auftragsbestätigung. 
3. Preise 
3.1. Preisangaben sind grundsätzlich nicht als 
Pauschalpreis zu verstehen.  
3.2. Für vom Kunden angeordnete Leistungen, 
die im ursprünglichen Auftrag keine Deckung fin-
den, besteht Anspruch auf angemessenes Entgelt. 
3.3. Preisangaben verstehen sich zuzüglich der 
jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und ab 
Lager. Verpackungs-, Transport-. Verladungs- und 
Versandkosten sowie Zoll und Versicherung gehen zu 
Lasten des unternehmerischen Kunden. Verbrau-
chern als Kunden gegenüber werden diese Kosten 
nur verrechnet, wenn dies einzelvertraglich ausver-
handelt wurde. Wir sind nur bei ausdrücklicher Verein-
barung verpflichtet, Verpackung zurückzunehmen. 
3.4. Die fach- und umweltgerechte Entsorgung 
von Altmaterial hat der Kunde zu veranlassen. Wer-
den wir gesondert hiermit beauftragt, ist dies vom 
Kunden zusätzlich im hierfür vereinbarten Ausmaß, 
mangels Entgeltsvereinbarung angemessen zu vergü-
ten. 
3.5. Wir sind aus eigenem berechtigt, wie auch 
auf Antrag des Kunden verpflichtet, die vertraglich 
vereinbarten Entgelte anzupassen, wenn Änderun-
gen im Ausmaß von zumindest 10 % hinsichtlich (a) 
der Lohnkosten durch Gesetz, Verordnung, Kollektiv-
vertrag, Betriebsvereinbarungen oder (b) anderer zur 
Leistungserbringung notwendiger Kostenfaktoren wie 
Materialkosten aufgrund von Empfehlungen der Pari-
tätischen Kommissionen oder von Änderungen der 
nationalen bzw. Weltmarktpreise für Rohstoffe, Ände-
rungen relevanter Wechselkurse etc. seit Vertragsab-
schluss eingetreten sind. Die Anpassung erfolgt in 
dem Ausmaß, in dem sich die tatsächlichen Herstel-
lungskosten im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
ändern gegenüber jenen im Zeitpunkt der tatsächli-
chen Leistungserbringung, sofern wir uns nicht in Ver-
zug befinden. 
3.6. Das Entgelt bei Dauerschuldverhältnissen 
wird als wertgesichert nach dem VPI 2010 vereinbart 
und erfolgt dadurch eine Anpassung der Entgelte. Als 
Ausgangsbasis wird der Monat zugrunde gelegt, in 
dem der Vertrag abgeschlossen wurde.  
3.7. Verbrauchern als Kunden gegenüber erfolgt 
bei Änderung der Kosten eine Anpassung des Ent-
gelts gemäß Punkt 3.5 sowie bei Dauerschuldverhält-
nissen gemäß Punkt 3.6 nur bei einzelvertraglicher 
Aushandlung, wenn die Leistung innerhalb von zwei 
Monaten nach Vertragsabschluss zu erbringen ist. 
4. Beigestellte Ware 
4.1. Werden Geräte oder sonstige Materialien 
vom Kunden bereitgestellt, sind diese nicht Gegen-
stand von Gewährleistung. 
4.2. Die Qualität und Betriebsbereitschaft von 
Beistellungen liegen in der Verantwortung des Kun-
den. 
5. Zahlung 

5.1. Die Hälfte des Entgeltes (50 %) wird bei 
Vertragsabschluss und der Rest nach Leistungsfertig-
stellung fällig.  
5.2. Die Berechtigung zu einem Skontoabzug 
bedarf einer ausdrücklichen, gegenüber unternehme-
rischen Kunden schriftlichen – Vereinbarung.  
5.3. Vom Kunden vorgenommene Zahlungswid-
mungen auf Überweisungsbelegen sind für uns nicht 
verbindlich. 
5.4. Gegenüber Unternehmern als Kunden sind 
wir gemäß § 456 UGB bei verschuldetem Zahlungs-
verzug dazu berechtigt, 9,2 % Punkte über dem Ba-
siszinssatz zu berechnen. Gegenüber Verbrauchern 
berechnen wir einen Zinssatz i.H.v. 4%.  
5.5. Die Geltendmachung eines weiteren Ver-
zugsschadens bleibt vorbehalten, gegenüber Ver-
brauchern als Kunden jedoch nur, wenn dies im Ein-
zelnen ausgehandelt wird.  
5.6. Kommt der unternehmerische Kunde im Rah-
men anderer mit uns bestehender Vertragsverhält-
nisse in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die 
Erfüllung unserer Verpflichtungen aus diesem Ver-
trag bis zur Erfüllung durch den Kunden einzustellen.  
5.7. Wir sind dann auch berechtigt, alle Forderun-
gen für bereits erbrachte Leistungen aus der laufen-
den Geschäftsbeziehung mit dem Kunden fällig zu 
stellen. Dies gegenüber Verbrauchern als Kunden 
nur für den Fall, dass eine rückständige Leistung zu-
mindest seit sechs Wochen fällig ist und wir unter An-
drohung dieser Folge den Kunden unter Setzung ei-
ner Nachfrist von mindestens zwei Wochen erfolglos 
gemahnt haben. 
5.8. Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem 
Kunden nur insoweit zu, als Gegenansprüche gericht-
lich festgestellt oder von uns anerkannt worden sind. 
Verbrauchern als Kunden steht eine Aufrechnungsbe-
fugnis auch zu, soweit Gegenansprüche im rechtli-
chen Zusammenhang mit der Zahlungsverbindlichkeit 
des Kunden stehen, sowie bei Zahlungsunfähigkeit 
unseres Unternehmens. 
5.9. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist verfal-
len gewährte Vergütungen (Rabatte, Abschläge u.a.) 
und werden der Rechnung zugerechnet.  
5.10. Für zur Einbringlichmachung notwendige und 
zweckentsprechenden Mahnungen verpflichtet sich 
der Kunde bei verschuldetem Zahlungsverzug zur Be-
zahlung von Mahnspesen pro Mahnung in Höhe von 
€ 50,00 soweit dies im angemessenen Verhältnis zur 
betriebenen Forderung steht.  
6. Bonitätsprüfung 
6.1. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Ein-
verständnis, dass seine Daten ausschließlich zum 
Zwecke des Gläubigerschutzes an die staatlich bevor-
rechteten Gläubigerschutzverbände Alpenländischer 
Kreditorenverband (AKV), Österreichischer Verband 
Creditreform (ÖVC), Insolvenzschutzverband für Ar-
beitnehmer oder Arbeitnehmerinnen (ISA) und Kredit-
schutzverband von 1870(KSV) übermittelt werden 
dürfen. 
7. Mitwirkungspflichten des Kunden 
7.1. Unsere Pflicht zur Leistungsausführung be-
ginnt frühestens, sobald der Kunde alle baulichen, 
technischen sowie rechtlichen Voraussetzungen zur 
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Ausführung geschaffen hat, die im Vertrag oder in vor 
Vertragsabschluss dem Kunden erteilten Informatio-
nen umschrieben wurden oder der Kunde aufgrund 
einschlägiger Fachkenntnis oder Erfahrung kennen 
musste.  
7.2. Insbesondere hat der Kunde vor Beginn der 
Leistungsausführung die nötigen Angaben über die 
Lage verdeckt geführter Strom-, Gas- und Wasser-
leitungen oder ähnlicher Vorrichtungen, Fluchtwege, 
sonstige Hindernisse baulicher Art, Grenzverläufe 
sonstige mögliche Störungsquellen, Gefahrenquellen 
sowie die erforderlichen statischen Angaben und all-
fällige diesbezügliche projektierte Änderungen unauf-
gefordert zur Verfügung zu stellen.  
7.3. Auftragsbezogene Details der notwendigen 
Angaben können bei uns angefragt werden. 
7.4. Kommt der Kunde dieser Mitwirkungspflicht 
nicht nach, ist – ausschließlich im Hinblick auf die in-
folge falscher Kundenangaben nicht voll gegebene 
Leistungsfähigkeit – unsere Leistung nicht mangel-
haft.  
7.5. Der Kunde hat die erforderlichen Bewilligun-
gen Dritter sowie Meldungen und Bewilligungen 
durch Behörden auf seine Kosten zu veranlassen. Auf 
diese weisen wir im Rahmen des Vertragsabschlus-
ses hin, sofern nicht der Kunde darauf verzichtet hat 
oder der unternehmerische Kunden aufgrund Ausbil-
dung oder Erfahrung über solches Wissen verfügen 
musste. 
7.6. Der Kunde haftet dafür, dass die notwendi-
gen baulichen, technischen und rechtlichen Vo-
raussetzungen für das herzustellende Werk oder den 
Kaufgegenstand gegeben sind, die im Vertrag oder in 
vor Vertragsabschluss dem Kunden erteilten Informa-
tionen umschrieben wurden oder der Kunde aufgrund 
einschlägiger Fachkenntnis oder Erfahrung kennen 
musste.  
7.7. Die für die Leistungsausführung einschließ-
lich des Probebetriebes erforderliche Energie und 
Wassermengen sind vom Kunden auf dessen Kosten 
beizustellen. 
7.8. Der Kunde hat uns für die Zeit der Leistungs-
ausführung kostenlos versperrbare Räume für den 
Aufenthalt der Arbeiter sowie für die Lagerung von 
Werkzeugen und Materialien zur Verfügung zu stellen. 
7.9. Der Kunde ist nicht berechtigt, Forderungen 
und Rechte aus dem Vertragsverhältnis ohne unsere 
schriftliche Zustimmung abzutreten. 
8. Leistungsausführung 
8.1. Wir sind lediglich dann verpflichtet, nachträg-
liche Änderungs- und Erweiterungswünsche des 
Kunden zu berücksichtigen, wenn sie aus technischen 
Gründen erforderlich sind, um den Vertragszweck zu 
erreichen. 
8.2. Dem unternehmerischen Kunden zumutbare 
sachlich gerechtfertigte geringfügige Änderungen un-
serer Leistungsausführung gelten als vorweg ge-
nehmigt. Gegenüber Verbrauchern besteht dieses 
Recht nur, wenn es im Einzelfall ausgehandelt wird. 
8.3. Kommt es nach Auftragserteilung aus wel-
chen Gründen auch immer zu einer Abänderung 
oder Ergänzung des Auftrages, so verlängert sich die 
Liefer-/Leistungsfrist um einen angemessenen Zeit-
raum. 
8.4. Wünscht der Kunde nach Vertragsabschluss 
eine Leistungsausführung innerhalb eines kürzeren 
Zeitraums, stellt dies eine Vertragsänderung dar. 

Hierdurch können Überstunden notwendig werden 
und/oder durch die Beschleunigung der Materialbe-
schaffung Mehrkosten auflaufen, und erhöht sich das 
Entgelt im Verhältnis zum notwendigen Mehraufwand 
angemessen. 
8.5. Sachlich (z.B. Anlagengröße, Baufortschritt, 
u.a.) gerechtfertigte Teillieferungen und -leistungen 
sind zulässig und können gesondert in Rechnung ge-
stellt werden. 
9. Leistungsfristen und Termine 
9.1. Die Einhaltung des Liefertermins setzt das 
rechtzeitige Einlangen sämtlicher vom Kunden beizu-
stellender Informationen, Unterlagen, Materialien etc. 
voraus. 
9.2. Fristen und Termine verschieben sich bei hö-
herer Gewalt, Streik, nicht vorhersehbare und von 
uns nicht verschuldete Verzögerung unserer Zuliefe-
rer, Transportbetriebe oder sonstigen vergleichbaren 
Ereignissen, die nicht in unserem Einflussbereich lie-
gen, wie etwa Verzögerungen bei der Anlieferung von 
Rohmaterial und Maschinendefekte, in jenem Zeit-
raum, während dessen das entsprechende Ereignis 
andauert.  
9.3. Werden der Beginn der Leistungsausführung 
oder die Ausführung durch, dem Kunden zuzurech-
nende Umstände verzögert oder unterbrochen, ins-
besondere aufgrund der Verletzung der Mitwirkungs-
pflichten dieser AGB, so werden Leistungsfristen ent-
sprechend verlängert und vereinbarte Fertigstellungs-
termine entsprechend hinausgeschoben. 
9.4. Wir sind berechtigt, für die dadurch notwen-
dige Lagerung von Materialien und Geräten und der-
gleichen in unserem Betrieb bis zu 30 % des Rech-
nungsbetrages je begonnenen Monat der Leistungs-
verzögerung zu verrechnen, wobei die Verpflichtung 
des Kunden zur Zahlung sowie dessen Abnahmeob-
liegenheit hiervon unberührt bleibt.  
9.5. Unternehmerischen Kunden gegenüber sind 
Liefer- und Fertigstellungstermine nur verbindlich, 
wenn deren Einhaltung schriftlich zugesagt wurde. 
9.6. Bei Verzug mit der Vertragserfüllung durch 
uns steht dem Kunden ein Recht auf Rücktritt vom 
Vertrag nach Setzung einer angemessenen Nachfrist 
zu. Die Setzung der Nachfrist hat schriftlich (von un-
ternehmerischen Kunden mittels eingeschriebenen 
Briefs) unter gleichzeitiger Androhung des Rücktritts 
zu erfolgen. Der Kunde kann wegen verspäteter Liefe-
rung weder Schadenersatz, Verdienstentgang, Pöna-
len oder dergleichen von uns fordern. 
10. Hinweis auf Beschränkung des Leistungs-
umfanges  
10.1. Im Rahmen von Montage- und Instandset-
zungsarbeiten können Schäden (a) an bereits vorhan-
denen Beständen als Folge nicht erkennbarer Gege-
benheiten oder Materialfehler (b) bei Stemmarbeiten 
in bindungslosem Mauerwerk entstehen. Solche 
Schäden sind von uns nur zu verantworten, wenn wir 
diese schuldhaft verursacht haben. 
10.2. Bei eloxierten und beschichteten Materialien 
sind Unterschiede in den Farbnuancen nicht ausge-
schlossen.  
11. Behelfsmäßige Instandsetzung  
11.1. Bei behelfsmäßigen Instandsetzungen be-
steht lediglich eine sehr beschränkte und den Um-
ständen entsprechende Haltbarkeit.  

11.2. Vom Kunden ist bei behelfsmäßiger Instand-
setzung umgehend eine fachgerechte Instandsetzung 
zu veranlassen.  
12. Lieferbedingungen & Gefahrtragung 
12.1. Die Ware gilt EX WORKS (Incoterms 2020) 
verkauft.  
Auf Kundenwunsch kann die Zustellung der Ware 
an den Kunden auf seine Kosten organisiert wer-
den. 
12.2. Für den Gefahrenübergang bei Übersen-
dung der Ware an den Verbraucher gilt § 7b 
KSchG.  
12.3. Auf den unternehmerischen Kunden geht die 
Gefahr über, sobald wir den Kaufgegenstand, das 
Material oder das Werk zur Abholung im Werk oder 
Lager bereithalten oder an einen Transporteur über-
geben. 
12.4. Für den Fall, dass der Kunde das Transport-
mittel stellt, trägt dieser die Verantwortlichkeit für des-
sen pünktliche Bereitstellung. Der Kunde hat uns et-
waige Verspätungen rechtzeitig mitzuteilen und die 
Kosten daraus zu tragen. 
12.5. Der unternehmerische Kunde wird sich ge-
gen dieses Risiko entsprechend versichern. Wir ver-
pflichten uns, eine Transportversicherung über 
schriftlichen Wunsch des Kunden auf dessen Kosten 
abzuschließen. Der Kunde genehmigt jede verkehrs-
übliche Versandart.  
13. Annahmeverzug 
13.1. Gerät der Kunde länger als 3 Wochen in An-
nahmeverzug (Verweigerung der Annahme, Verzug 
mit Vorleistungen oder anders), und hat der Kunde 
trotz angemessener Nachfristsetzung nicht für die Be-
seitigung der ihm zuzurechnenden Umstände gesorgt, 
welche die Leistungsausführung verzögern oder ver-
hindern, dürfen wir bei aufrechtem Vertrag über die für 
die Leistungsausführung spezifizierten Geräte und 
Materialien anderweitig verfügen, sofern wir im Fall 
der Fortsetzung der Leistungsausführung diese inner-
halb einer den jeweiligen Gegebenheiten angemesse-
nen Frist nachbeschaffen.  
13.2. Bei Annahmeverzug des Kunden sind wir 
ebenso berechtigt, bei Bestehen auf Vertragserfüllung 
die Ware bei uns einzulagern, wofür uns eine Lager-
gebühr in Höhe von 10 % vom Auftragswert zusteht.  
13.3. Davon unberührt bleibt unser Recht, das Ent-
gelt für erbrachte Leistungen fällig zu stellen und nach 
angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutre-
ten.  
13.4. Im Falle eines berechtigten Rücktritts vom 
Vertrag dürfen wir einen pauschalierten Schadener-
satz in Höhe von 75 % des Auftragswertes zuzüglich 
der gesetzlichen Umsatzsteuer ohne Nachweis des 
tatsächlichen Schadens vom unternehmerischen Kun-
den verlangen. Die Verpflichtung zur Zahlung eines 
Schadenersatzes durch einen unternehmerischen 
Kunden ist vom Verschulden unabhängig. 
13.5. Die Geltendmachung eines höheren Scha-
dens ist zulässig. Gegenüber Verbrauchern besteht 
dieses Recht nur, wenn es im Einzelfall ausgehandelt 
wird. 
14. Eigentumsvorbehalt 
14.1. Die von uns gelieferte, montierte oder sonst 
übergebene Ware bleibt bis zur vollständigen Erfül-
lung der Verpflichtungen des Kunden, insbesondere 
der Bezahlung des Kaufpreises samt Nebenkosten 
und Zinsen, Gebühren, Spesen etc., unser Eigentum.  
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14.2. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, 
wenn uns diese rechtzeitig vorher unter Angabe des 
Namens und der Anschrift des Käufers bekannt gege-
ben wurde und wir der Veräußerung zustimmen. Im 
Fall unserer Zustimmung gilt die Kaufpreisforderung 
des unternehmerischen Kunden bereits jetzt als an 
uns abgetreten.  
14.3. Der Auftraggeber hat bis zur vollständigen 
Zahlung des Entgeltes oder Kaufpreises in seinen Bü-
chern und auf seinen Rechnungen diese Abtretung 
anzumerken und seine Schuldner auf diese hinzuwei-
sen. Über Aufforderung hat er dem Auftragnehmer 
alle Unterlagen und Informationen, die zur Geltend-
machung der abgetretenen Forderungen und Ansprü-
che erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen. 
14.4. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind 
wir bei angemessener Nachfristsetzung berechtigt, die 
Vorbehaltsware heraus zu verlangen. Gegenüber Ver-
brauchern als Kunden dürfen wir dieses Recht nur 
ausüben, wenn zumindest eine rückständige Leistung 
des Verbrauchers seit mindestens sechs Wochen fäl-
lig ist und wir unter Androhung dieser Rechtsfolge und 
unter Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei 
Wochen erfolglos gemahnt haben.  
14.5. Der Kunde hat uns vor der Eröffnung des 
Konkurses über sein Vermögen oder der Pfändung 
unserer Vorbehaltsware unverzüglich zu verständi-
gen.  
14.6. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Ein-
verständnis, dass wir zur Geltendmachung unseres 
Eigentumsvorbehaltes den Standort der Vorbehalts-
ware betreten dürfen. 
14.7. Notwendige und zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung angemessene Kosten trägt der 
Kunde. 
14.8. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbe-
haltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn 
dieser ausdrücklich erklärt wird.  
14.9. Die zurückgenommene Vorbehaltsware dür-
fen wir gegenüber unternehmerischen Kunden frei-
händig und bestmöglich verwerten. 
15. Schutzrechte Dritter  
15.1. Bringt der Kunde geistige Schöpfungen 
oder Unterlagen bei und werden hinsichtlich solcher 
Schöpfungen, Schutzrechte Dritter geltend gemacht, 
so sind wir berechtigt, die Herstellung des Lieferge-
genstandes auf Risiko des Auftraggebers bis zur Klä-
rung der Rechte Dritter einzustellen, und den Ersatz 
der von uns aufgewendeten notwendigen und zweck-
entsprechenden Kosten zu beanspruchen, außer die 
Unberechtigtheit der Ansprüche ist offenkundig.  
15.2. Der Kunde hält uns diesbezüglich schad- 
und klaglos. 
15.3. Wir sind berechtigt, von unternehmerischen 
Kunden für allfällige Prozesskosten angemessene 
Kostenvorschüsse zu verlangen. 
15.4. Für Liefergegenstände, welche wir nach 
Kundenunterlagen (Konstruktionsangaben, Zeich-
nungen, Modelle oder sonstige Spezifikationen, etc.) 
herstellen, übernimmt ausschließlich der Kunde die 
Gewähr, dass die Anfertigung dieser Liefergegen-
stände Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.  
15.5. Werden Schutzrechte Dritter dennoch gel-
tend gemacht, so sind wir berechtigt, die Herstellung 
der Liefergegenstände auf Risiko des Auftraggebers 
bis zur Klärung der Rechte Dritter einzustellen, außer 
die Unberechtigtheit der Ansprüche ist offenkundig.  

15.6. Ebenso können wir den Ersatz von uns auf-
gewendeter notwendiger und nützlicher Kosten vom 
Kunden beanspruchen. 
16. Unser geistiges Eigentum  
16.1. Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und 
sonstige Unterlagen, die von uns beigestellt oder 
durch unseren Beitrag entstanden sind, bleiben unser 
geistiges Eigentum.  
16.2. Die Verwendung solcher Unterlagen außer-
halb der bestimmungsgemäßen Nutzung, insbeson-
dere die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentli-
chung und Zur-Verfügung-Stellung einschließlich auch 
nur auszugsweisen Kopierens bedarf unserer aus-
drücklichen Zustimmung.  
16.3. Der Kunde verpflichtet sich weiters zur Ge-
heimhaltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung 
zugegangenen Wissens Dritten gegenüber. 
16.4. Wurden von uns im Rahmen von Vertragsan-
bahnung, -Abschluss und –Abwicklung dem Kunden 
Gegenstände ausgehändigt, welche nicht im Rahmen 
der Leistungsausführung geschuldet wurden (zB 
Farb-, Sicherheitsbeschlagmuster, Beleuchtungskör-
per, etc), sind diese binnen 14 Tagen an uns zurück-
zustellen. Kommt der Kunde einer entsprechenden 
Aufforderung nicht fristgerecht nach, dürfen wir einen 
pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 100% 
des Wertes des ausgehändigten Gegenstände ohne 
Nachweis des tatsächlichen Schadens vom Kunden 
verlangen. Die Verpflichtung zur Zahlung eines Scha-
denersatzes ist im Falle eines Unternehmers vom 
Verschulden unabhängig. 
17. Gewährleistung 
17.1. Es gelten die Bestimmungen über die gesetz-
liche Gewährleistung. Die Gewährleistungsfrist für 
unsere Leistungen beträgt gegenüber unternehmeri-
schen Kunden 1 Jahr ab Übergabe. 
17.2. Der Zeitpunkt der Übergabe ist mangels ab-
weichender Vereinbarung (z.B. förmliche Abnahme) 
der Fertigstellungszeitpunkt, spätestens wenn der 
Kunde die Leistung in seine Verfügungsmacht über-
nommen hat oder die Übernahme ohne Angabe von 
Gründen verweigert hat. 
17.3. Ist eine gemeinsame Übergabe vorgesehen, 
und bleibt der Kunde dem ihm mitgeteilten Übergabe-
termin fern, gilt die Übernahme als an diesem Tag er-
folgt. 
17.4. Für fehlerhafte Informationen oder Unterla-
gen des Kunden (Auftraggebers), Entwicklungs- und 
Konstruktionsfehler, falsche Materialangaben etc. 
übernehmen wir weder Gewährleistung, Garantie 
noch eine sonstige Haftung. 
17.5. Keinen Mangel begründet der Umstand, dass 
das Werk zum vereinbarten Gebrauch nicht voll ge-
eignet ist, wenn dies ausschließlich auf abweichende 
tatsächliche Gegebenheiten von den uns im Zeitpunkt 
der Leistungserbringung vorgelegenen Informationen 
basiert, weil der Kunde seinen Mitwirkungspflichten 
nicht nachkommt. 
17.6. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, 
wenn die technischen Anlagen des Kunden wie etwa 
Zuleitungen, Verkabelungen u.ä. nicht in technisch 
einwandfreiem und betriebsbereitem Zustand oder mit 
den gelieferten Gegenständen nicht kompatibel sind, 
soweit dieser Umstand kausal für den Mangel ist. 
17.7. Mängel am Liefergegenstand, die der unter-
nehmerische Kunde bei ordnungsgemäßem Ge-
schäftsgang nach Ablieferung durch Untersuchung 

festgestellt hat oder feststellen hätte müssen sind un-
verzüglich, spätestens 7 Tage nach Übergabe, an 
uns schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel müs-
sen ebenfalls in dieser angemessenen Frist ab Entde-
cken angezeigt werden.  
17.8. Art und Umfang des behaupteten Mangels 
müssen aus der Mängelrüge eindeutig zu entnehmen 
sein. 
17.9. Wird eine Mängelrüge nicht rechtzeitig erho-
ben, gilt die Ware als genehmigt und ist die Geltend-
machung des Gewährleitungsanspruchs ausgeschlos-
sen. 
17.10. Eine etwaige Nutzung oder Verarbeitung 
des mangelhaften Liefergegenstandes, durch welche 
ein weitergehender Schaden droht oder eine Ursa-
chenbehebung erschwert oder verhindert wird, ist vom 
Kunden unverzüglich einzustellen, soweit dies nicht 
unzumutbar ist.  
17.11. Die mangelhafte Lieferung oder Proben da-
von sind – sofern wirtschaftlich vertretbar – vom unter-
nehmerischen Kunden an uns zu retournieren.  
17.12. Die Kosten für den Rücktransport der man-
gelhaften Sache an uns trägt zur Gänze der unterneh-
merische Kunde.  
17.13. Behebungen eines vom Kunden behaupte-
ten Mangels stellen kein Anerkenntnis dieses vom 
Kunden behauptenden Mangels dar.  
17.14. Den Kunden trifft die Obliegenheit, eine un-
verzügliche Mangelfeststellung durch uns zu er-
möglichen.  
17.15. Zur Mängelbehebung sind uns seitens des 
unternehmerischen Kunden zumindest zwei Versu-
che für Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag 
des Fehlenden) oder Ersatzlieferung nach unserer 
Wahl einzuräumen, soweit nachgewiesen wird, dass 
der Mangel schon zum Zeitpunkt der Übergabe vor-
lag. 
17.16. Eine Verbesserung oder Ersatzlieferung führt 
zu keiner Verlängerung der Gewährleistungsfrist. 
Auch der Umfang der Gewährleistung verändert sich 
hierdurch nicht und bleibt beim Umfang der ursprüng-
lichen Lieferung bzw. Leistung. 
17.17. Wir haften nicht für allfällige Umbau- oder 
Folgekosten und dergleichen. 
17.18. Zur Behebung von Mängeln hat der Kunde 
die Anlage bzw. die Geräte ohne schuldhafte Verzö-
gerung uns zugänglich zu machen und uns die Mög-
lichkeit zur Begutachtung durch uns oder von uns be-
stellten Sachverständigen einzuräumen. 
17.19. Der unternehmerische Kunde hat stets zu 
beweisen, dass der Mangel zum Übergabezeitpunkt 
bereits vorhanden war.  
17.20. Sind die Mängelbehauptungen des Kunden 
unberechtigt, ist der Kunde verpflichtet, uns entstan-
dene Aufwendungen für die Feststellung der Mängel-
freiheit oder Fehlerbehebung zu ersetzen.  
17.21. Werden die Leistungsgegenstände aufgrund 
von Angaben, Zeichnungen, Plänen, Modellen oder 
sonstigen Spezifikationen des Kunden hergestellt, so 
leisten wir nur für die bedingungsgemäße Ausführung 
Gewähr.  
18. Haftung 
18.1. Wegen Verletzung vertraglicher oder vorver-
traglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglich-
keit und Verzug haften wir bei Vermögensschäden 
nur in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Die Beweislast hierfür trägt der Kunde.  
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18.2. Eine Haftung für entgangenen Gewinn und 
Folgeschäden welcher Art und welcher Verschuldens-
grade auch immer ist ausgeschlossen. 
18.3. Gegenüber unternehmerischen Kunden ist 
die Haftung beschränkt mit dem Nettorechnungsbe-
trag bzw. der Haftungshöchstbetrag einer allenfalls 
durch uns abgeschlossenen Haftpflichtversicherung, 
wobei wir zum Abschluss einer solchen Versicherung 
nicht verpflichtet sind.  
18.4. Diese Beschränkung gilt auch hinsichtlich 
des Schadens an einer Sache, die wir zur Bearbei-
tung übernommen haben. Gegenüber Verbrauchern 
gilt dies jedoch nur dann, wenn dies einzelvertraglich 
ausgehandelt wurde. 
18.5. Schadenersatzansprüche unternehmerischer 
Kunden sind bei sonstigem Verfall binnen 2 Jahren 
gerichtlich geltend zu machen. 
18.6. Der Haftungsausschluss umfasst auch An-
sprüche gegen unsere Mitarbeiter, Vertreter und Er-
füllungsgehilfe aufgrund Schädigungen, die diese 
dem Kunden ohne Bezug auf einen Vertrag ihrerseits 
mit dem Kunden zufügen. 
18.7. Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schä-
den durch unsachgemäße Behandlung oder Lage-
rung, Überbeanspruchung, Nichtbefolgen von Bedie-
nungs- und Installationsvorschriften, fehlerhafter Mon-
tage, Inbetriebnahme, Wartung, Instandhaltung durch 
den Kunden oder nicht von uns autorisierte Dritte, 
oder natürliche Abnutzung, sofern dieses Ereignis 
kausal für den Schaden war. Ebenso besteht der Haf-
tungsausschluss für Unterlassung notwendiger War-
tungen, sofern wir nicht vertraglich die Pflicht zur War-
tung übernommen haben.  
18.8. Wenn und soweit der Kunde für Schäden, für 
die wir haften, Versicherungsleistungen durch eine 
eigene oder zu seinen Gunsten abgeschlossen Scha-
denversicherung (z.B. Haftpflichtversicherung, Kasko, 
Transport, Feuer, Betriebsunterbrechung und andere) 
in Anspruch nehmen kann, verpflichtet sich der Kunde 
zur Inanspruchnahme der Versicherungsleistung und 
beschränkt sich unsere Haftung insoweit auf die 
Nachteile, die dem Kunden durch die Inanspruch-
nahme dieser Versicherung entstehen (z.B. höhere 
Versicherungsprämie). 
18.9. Jene Produkteigenschaften werden geschul-
det, die im Hinblick auf die Zulassungsvorschriften, 
Bedienungsanleitungen und sonstige produktbezo-
gene Anleitungen und Hinweise (insb. auch Kontrolle 
und Wartung) von uns, dritten Herstellern oder Import-
euren vom Kunden unter Berücksichtigung dessen 
Kenntnisse und Erfahrungen erwartet werden können. 
Der Kunde als Weiterverkäufer hat eine ausreichende 
Versicherung für Produkthaftungsansprüche abzu-
schließen und uns hinsichtlich Regressansprüchen 
schad- und klaglos zu halten. 
19. Höhere Gewalt 
19.1. Ereignisse höherer Gewalt sind u.a.: Natur-
gewalten, wie z.B. Erdbeben, Blitzschlag, Frost, 
Sturm, Überschwemmung; ferner Krieg, Gesetze, be-
hördliche Eingriffe, Beschlagnahme, Transportstörun-
gen, Aus-, Ein- und Durchfuhrverbote, internationale 
Zahlungsbeschränkungen, Rohstoff- und Energieaus-
fall; weiters Betriebsstörungen, wie z.B. Explosion, 
Feuer, Streik, Sabotage und alle Ereignisse, die nur 
mit unverhältnismäßigen Kosten und wirtschaftlich 
nicht vertretbaren Mitteln zu verhindern wären. 

19.2. Im Falle von höherer Gewalt, die uns, einen 
unserer Transportbetriebe oder einen unserer Zuliefe-
rer betrifft, sind wir dazu berechtigt, die Lieferungen 
für die Dauer dieser Beeinträchtigung und einer ange-
messenen Anlaufzeit auszusetzen oder entsprechend 
ihren Auswirkungen ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten. 
20. Salvatorische Klausel 
20.1. Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam 
sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Teile 
nicht berührt.  
20.2. Wir wie ebenso der unternehmerische Kunde 
verpflichten uns jetzt schon gemeinsam – ausgehend 
vom Horizont redlicher Vertragsparteien – eine Er-
satzregelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Er-
gebnis der unwirksamen Bedingung am nächsten 
kommt. 
21. Datenschutzrechtliche Einwilligung 
21.1. Der Kunde erteilt seine ausdrückliche Zustim-
mung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung des-
sen uns zur Verfügung gestellter oder zukünftig zur 
Verfügung gestellter personenbezogener Daten. 
Diese Einwilligung kann vom Kunden jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
22. Allgemeines 
22.1. Es gilt österreichisches Recht unter Aus-
schluss seiner Verweisungsnormen. 
22.2. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 
22.3. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlun-
gen ist der Sitz des Unternehmens (A-5110 Oberndorf 
bei Salzburg). 
22.4. Als ausschließlicher Gerichtsstand für 
Rechtsstreitigkeiten zwischen der Schäfer Feinme-
chanik GmbH und dem Vertragspartner wird das 
sachlich zuständige Gericht in Salzburg vereinbart.  
22.5. Änderungen seines Namens, der Firma, sei-
ner Anschrift, seiner Rechtsform oder andere rele-
vante Informationen hat der Kunde uns umgehend 
schriftlich bekannt zu geben.  
22.6. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der 
vorliegenden AGB oder des sonstigen, mit dem Ver-
tragspartner geschlossenen Vertrages berührt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertra-
ges nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt 
jene, die sämtlichen Bestimmungen dieser AGB ihrer 
Gesamtheit wirtschaftlich am nächsten kommt. 
Ende 
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